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Sachverhalt: 
Für die Überweisung von Prüfungsteilnehmern an einen gemeinsamen Prüfungsaus-
schuss wurde zwischen den hessischen IHKs eine Aufwandsentschädigung für die prü-
fende IHK vereinbart. Diese Regelung wird entsprechend für Überweisungen von ande-
ren, nicht hessischen IHKs, angewandt. 

Auf Nachfrage der internen Revision in Frankfurt wurde die Kostendeckung dieser Auf-
wandsentschädigung geprüft und festgestellt, dass sie nicht gegeben ist. Dies war auch 
Thema bei den hessischen Verwaltungsleitern. 

Um hier Abhilfe zu schaffen möchte die IHK Frankfurt die ursprünglich einmal vorhan-
dene Regelung einer Verdopplung der Prüfungsgebühr für nicht IHK-zugehörige Unter-
nehmen anwenden und sie im Kreis der hessischen IHKs abstimmen. Die bisher gel-
tenden, sowie die geplanten Aufwandsentschädigungen sind in der beigefügten Anlage 
aufgeführt und sollen mit der Sommerprüfung 2012 angewandt werden. 

Anlage 

Geplante Regelung der Aufwandsentschädigung für Überweisung an gemeinsame Prü-
fungsausschüsse in Frankfurt 

IHK-Standpunkt/Beschlussvorschlag: 

Die Geschäftsführer Aus- und Weiterbildung beschließen die Verdoppelung der Prü-
fungsgebühr für Überweisungen aus anderen IHK Bezirken. 


